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Vorvertragliche InformaƟonen zu den in ArƟkel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und ArƟkel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten

Eine nachhal ge Inves on 
ist eine InvesƟƟon in eine 
WirtschaŌstäƟgkeit, die zur 
Erreichung eines Umwelt-
ziels oder sozialen Ziels bei-
trägt, vorausgesetzt, dass 
diese InvesƟƟon keine Um-
weltziele oder sozialen Ziele 
erheblich beeinträchƟgt und 
die Unternehmen, in die in-
vesƟert wird, Verfahrenswei-
sen einer guten Unterneh-
mensführung anwenden.

Name des Produkts: M&G (Lux) Op mal Income Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493008ON3OV4FEXKY59

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhal ge Inves onen angestrebt?

Ja Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an nach-
hal gen Inves onen mit einem Umwelt-
ziel getäƟgt.

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine nachhalƟgen InvesƟ-
Ɵonen angestrebt werden, enthält es einen Min-
destanteil von 20 % an nachhalƟgen InvesƟƟonen:

in WirtschaŌstäƟgkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhalƟg einzustufen sind

mit einem Umweltziel in WirtschaŌstä-
Ɵgkeiten, die nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhalƟg einzustufen sind

Die EU-Taxonomie ist ein 
KlassifikaƟonssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist und 
ein Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhal gen Wirt-
scha stä gkeiten enthält. 
Diese Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der sozial 
nachhalƟgen WirtschaŌstä-
Ɵgkeiten. NachhalƟge In-
vesƟƟonen mit einem Um-
weltziel könnten taxono-
miekonform sein oder 
nicht.

in WirtschaŌstäƟgkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhalƟg einzustufen sind

mit einem Umweltziel in WirtschaŌstä-
Ɵgkeiten, die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhalƟg einzustu-
fen sind
mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an nach-
hal gen Inves onen mit einem sozialen 
Ziel getäƟgt.

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale be-
worben, aber keine nachhal gen Inves onen ge-
tä gt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt bewor-
ben?

Der Fonds bewirbt die Verwendung eines Ausschlussansatzes (wie nachstehend definiert):

Der Fonds schließt besƟmmte potenzielle InvesƟƟonen aus seinem Anlageuniversum aus, um mögliche negaƟve Aus-
wirkungen auf Umwelt und GesellschaŌ abzumildern. Bei verbrieŌen InvesƟƟonen wie Asset Backed SecuriƟes (ABS) 
beinhaltet dies auch eine Bewertung dieser Anlagen anhand der von der AnlageverwaltungsgesellschaŌ entwickelten 
Scoring-Methode („Ausschlussansatz“). Dementsprechend bewirbt die AnlageverwaltungsgesellschaŌ die ökologi-
schen und/oder sozialen Merkmale, indem sie besƟmmte Anlagen ausschließt, die als nachteilig für ESG-Faktoren 
gelten.

Weitere InformaƟonen zu den Ausschlüssen des Fonds finden Sie in der Offenlegung auf der Website des Fonds, die 
unter dem folgenden Link verfügbar ist: www.mandg.com/country-specific-fund-literature.

Zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert be-
sƟmmt.

Mit Nachhal gkeitsindika-
toren wird gemessen, in-
wieweit die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen 
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhal gkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?

Folgende NachhalƟgkeitsindikatoren wurden ausgewählt, um die Erreichung der beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale nachzuweisen:

Ausschlussansatz: Prozentsatz (%) des NIW, der in ausgeschlossenen InvesƟƟonen gehalten wird
Ausschlussansatz: Prozentsatz (%) der ABS, die unter dem Schwellenwert der AnlageverwaltungsgesellschaŌ 
für die Konformität liegen:
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  Welches sind die Ziele der nachhal gen Inves onen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getä gt. 
werden sollen, und wie trägt die nachhal ge Inves on zu diesen Zielen bei? 
 

  
 
 
 
 

Der Fonds kann Anlagen in nachhalƟgen InvesƟƟonen jeglicher Art täƟgen, d. h. InvesƟƟonen mit einem ökologi-
schen und/oder sozialen Ziel. Der Fonds ist nicht verpflichtet, eine besƟmmte Art von nachhalƟgen InvesƟƟonen 
zu bevorzugen. 
 
Zur BesƟmmung, ob und wie eine Anlage einen posiƟven Beitrag zu ökologischen und sozialen Zielen leistet, ver-
wendet die AnlageverwaltungsgesellschaŌ eine Reihe proprietärer Tests, die auf verfügbaren Daten basierenZur 
BesƟmmung, ob und wie eine Anlage einen posiƟven Beitrag zu ökologischen und sozialen Zielen leistet, verwen-
det die AnlageverwaltungsgesellschaŌ eine Reihe proprietärer Tests, die auf verfügbaren Daten basieren. 
 

Bei den wich gsten nach-
teiligen Auswirkungen han-
delt es sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen Aus-
wirkungen von InvesƟƟons-
entscheidungen auf Nach-
halƟgkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, Soziales 
und BeschäŌigung, Achtung 
der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korrup-
Ɵon und Bestechung. 

 Inwiefern haben die nachhal gen Inves onen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getä gt. wer-
den sollen, ökologisch oder sozial nachhal gen Anlagezielen nicht erheblich geschadet? 

 
 
 
 
 

 
Die nachhalƟgen InvesƟƟonen, die der Fonds zu täƟgen beabsichƟgt, verursachen keine erheblichen BeeinträchƟ-
gungen von ökologisch oder sozial nachhalƟgen InvesƟƟonszielen, da sie eine Reihe von Tests durchlaufen müs-
sen, unter anderem: 
 
1. ob sie ein erhebliches Engagement in Unternehmen darstellen, das die AnlageverwaltungsgesellschaŌ als 

beeinträchƟgend einstuŌ 
2. Indikatoren für die wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen, die die InvesƟƟon als unvereinbar mit nachhalƟ-

gen InvesƟƟonen erscheinen lassen (Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten NaƟo-
nen oder die OECD-Leitsätze für mulƟnaƟonale Unternehmen, Verstöße von Staaten gegen Sozialstandards, 
die beispielsweise zu SankƟonen geführt haben, negaƟve Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürŌiger 
Biodiversität) 

3. Andere Indikatoren für die wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen werden im Rahmen einer Wesentlich-
keitsbewertung berücksichƟgt, um zu verstehen, ob die Engagements mit nachhalƟgen InvesƟƟonen verein-
bar sind. 

 
  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhal gkeitsfaktoren berücksich-

gt? 
  

Der Research-Prozess der AnlageverwaltungsgesellschaŌ umfasst die BerücksichƟgung von Indikatoren für die 
wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen für alle Anlagen, für die Daten verfügbar sind (d. h. nicht nur für nachhal-
Ɵge InvesƟƟonen). Auf dieser Grundlage kann die AnlageverwaltungsgesellschaŌ fundierte Anlageentscheidun-
gen treffen. 
 
Die BerücksichƟgung der Indikatoren für die wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen durch den Fonds dient zum 
Verständnis der FunkƟonsweise der vom Fonds erworbenen Anlagen. 
 
Die vom Fonds gehaltenen Anlagen unterliegen dann einer laufenden Überwachung und einem vierteljährlichen 
Prüfungsprozess. 
 
Weitere InformaƟonen zu den von der AnlageverwaltungsgesellschaŌ berücksichƟgten Indikatoren für die wich-
Ɵgsten nachteiligen Auswirkungen finden Sie auf der Website der AnlageverwaltungsgesellschaŌ im Anhang zu 
den InformaƟonen über den Fonds.  
 

  Wie stehen die nachhal gen Inves onen mit den OECD-Leitsätzen für mul na onale Unterneh-
men und den Leitprinzipien der Vereinten Na onen für Wirtscha  und Menschenrechte in Ein-
klang? 

  
 
 
 

 
Alle vom Fonds erworbenen InvesƟƟonen müssen die Tests der AnlageverwaltungsgesellschaŌ in Bezug auf eine 
gute Unternehmensführung durchlaufen. NachhalƟge InvesƟƟonen müssen darüber hinaus Tests zur BestäƟgung 
durchlaufen, dass sie keine erheblichen BeeinträchƟgungen verursachen, wie oben beschrieben. Diese Tests bein-
halten die BerücksichƟgung der OECD-Richtlinien und der UN-Leitprinzipien.  
 

 In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher BeeinträchƟgungen“ festgelegt, nach dem taxono-
miekonforme InvesƟƟonen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchƟgen dürfen, und es sind spezifi-
sche EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher BeeinträchƟgungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 
liegenden InvesƟƟonen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhalƟge WirtschaŌsakƟvitäten berück-
sichƟgen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden InvesƟƟonen berücksichƟgen nicht 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhalƟge WirtschaŌsakƟvitäten. 
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Alle anderen nachhal gen Inves onen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträch -
gen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wich gsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal g-
keitsfaktoren berücksich gt?

Ja

Bei nachhalƟgen InvesƟƟonen sind die wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen ein wesentlicher Bestandteil bei der 
Beurteilung der Frage, ob die betreffenden Anlagen keine erheblichen BeeinträchƟgungen verursachen, wie oben 
erläutert. Bei anderen InvesƟƟonen berücksichƟgt der Research-Prozess der AnlageverwaltungsgesellschaŌ die Indi-
katoren für die wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen bei allen InvesƟƟonen, sofern Daten verfügbar sind. Auf dieser 
Grundlage kann die AnlageverwaltungsgesellschaŌ fundierte InvesƟƟonsentscheidungen treffen, wie oben erläutert.

Weitere InformaƟonen zu den von der AnlageverwaltungsgesellschaŌ berücksichƟgten Indikatoren für die wichƟgs-
ten nachteiligen Auswirkungen finden Sie auf der Website der AnlageverwaltungsgesellschaŌ im Anhang zu den In-
formaƟonen über den Fonds. InformaƟonen darüber, wie die wichƟgsten nachteiligen Auswirkungen berücksichƟgt 
wurden, werden im Jahresbericht des Fonds bereitgestellt.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die BerücksichƟgung von ESG-Faktoren ist vollständig in Analysen und InvesƟƟonsentscheidungen integriert. Um 
Zur IdenƟfizierung von Wertpapieren für den Kauf reduziert die AnlageverwaltungsgesellschaŌ das potenzielle Anla-
geuniversum wie folgt:
1. Die in den ESG-Kriterien aufgeführten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
2. Ausgehend von diesem eingegrenzten Anlageuniversum führt die AnlageverwaltungsgesellschaŌ eine weitere 

Analyse durch, die auch ESG-Faktoren berücksichƟgt, um Anlagemöglichkeiten zu idenƟfizieren und zu nutzen.

Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
• 90 % der AkƟen von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern; SchuldƟtel, GeldmarkƟn-

strumente mit Investment-Grade-Status und Staatsanleihen von Industrieländern;
• 75 % der AkƟen von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Schwellenländern; AkƟen von Unterneh-

men mit kleiner und miƩlerer Marktkapitalisierung in allen Ländern; SchuldƟtel und GeldmarkƟnstrumente mit 
einem High-Yield-RaƟng; und Staatsanleihen von Schwellenländern.

Die Anlagestrategie dient 
als Richtschnur für InvesƟƟ-
onsentscheidungen, wobei 
besƟmmte Kriterien wie 
beispielsweise InvesƟƟons-
ziele oder Risikotoleranz 
berücksichƟgt werden.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Inves o-
nen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Die folgenden Elemente sind im Rahmen der Strategie der AnlageverwaltungsgesellschaŌ für diesen Fonds
verbindlich:
• die Ausschlüsse des Fonds;
• der Prozentsatz des Fonds, der auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet

ist, wie im AbschniƩ „Welche VermögensallokaƟon ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ dargelegt, und
• Mindestanteile nachhalƟger InvesƟƟonen, wie im AbschniƩ „Welche VermögensallokaƟon ist für dieses Fi-

nanzprodukt geplant?“ dargelegt. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Be-
tracht gezogenen Inves onen reduziert?

0 %

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensfüh-
rung umfassen solide Ma-
nagementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die in-
ves ert wird, bewertet?

Die AnlageverwaltungsgesellschaŌ führt einen datengesteuerten quanƟtaƟven Test in Bezug auf eine gute Unter-
nehmensführung durch, der zur BerücksichƟgung von InvesƟƟonen in Unternehmen verwendet wird. M&G 
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von Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriŌen.

schließt InvesƟƟonen in Wertpapieren aus, die den Test der AnlageverwaltungsgesellschaŌ in Bezug auf eine gute 
Unternehmensführung nicht bestehen. Bei der Beurteilung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfüh-
rung wird die AnlageverwaltungsgesellschaŌ mindestens die Themen berücksichƟgen, die ihrer Einschätzung 
nach für die vier definierten Säulen guter Unternehmensführung relevant sind (solide Managementstrukturen, 
Beziehungen zu den Arbeitnehmern, Vergütung von Mitarbeitern und Einhaltung der SteuervorschriŌen).

Welche Vermögensalloka on ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermögensalloka on
gibt den jeweiligen Anteil 
der InvesƟƟonen in be-
sƟmmte Vermögenswerte 
an.

Die AnlageverwaltungsgesellschaŌ erwartet, dass mindestens 70 % des Fonds auf die beworbenen ökologischen/
sozialen Merkmale ausgerichtet sind. Mindestens 20 % des Fonds werden in nachhalƟge InvesƟƟonen fließen.

Taxonomiekonforme TäƟg-
keiten, ausgedrückt durch 
den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den An-
teil der Einnahmen aus um-
welƞreundlichen AkƟvitä-
ten der Unternehmen, in 
die invesƟert wird, wider-
spiegeln
- Inves onsausgaben
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen InvesƟƟonen 
der Unternehmen, in die in-
vesƟert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen WirtschaŌ
- Betriebsausgaben (OpEx), 
die die umwelƞreundlichen 
betrieblichen AkƟvitäten 
der Unternehmen, in die in-
vesƟert wird, widerspiegeln

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate können auf der Grundlage ihrer Ausrichtung am Ausschlussansatz als an den beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet angesehen werden:

1. Wenn ein Derivat ein Engagement in einem einzigen Unternehmen darstellt, muss es sich um eine für den 
Fonds zulässige Anlage handeln.

2. Wenn ein Derivat ein Engagement in einem diversifizierten Finanzindex darstellt, muss es nachweislich an 
den beworbenen Merkmalen ausgerichtet sein.

In welchem Mindestmaß sind nachhal ge Inves onen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?

0 %

Obwohl die obligatorische MindestallokaƟon in taxonomiekonforme nachhalƟge InvesƟƟonen 0 % be-
trägt, ist es dem Fonds gestaƩet, in solche Anlagen zu invesƟeren, die einen Teil seiner Gesamtalloka-
Ɵon in nachhalƟge InvesƟƟonen mit Umweltzielen bilden würden.

Mit Blick auf die EU-Taxono-
miekonformität umfassen 
die Kriterien für fossiles 
Gas die Begrenzung der 
Emissionen und die Umstel-
lung auf erneuerbare Ener-
gie oder CO2-arme KraŌ-
stoffe bis Ende 2035. Die 
Kriterien für Kernenergie 
beinhalten umfassende Si-
cherheits- und Abfallentsor-
gungsvorschriŌen.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tä gkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 inves ert?

Ja
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein
1 TäƟgkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchƟgen – siehe Erläuterung am lin-
ken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme WirtschaŌstäƟgkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie 
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Ermöglichende Tä gkeiten 
wirken unmiƩelbar ermög-
lichend darauf hin, dass an-
dere TäƟgkeiten einen we-
sentlichen Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten.

Übergangstä gkeiten sind
TäƟgkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen AlternaƟ-
ven gibt und die unter an-
derem Treibhausgasemissi-
onswerte aufweisen, die 
den besten Leistungen ent-
sprechen.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Inves o-
nen. Da es keine geeignete Methode zur Bes mmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Inves onen des Finanzprodukts einschließ-
lich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Inves onen 
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle RisikoposiƟonen gegenüber Staaten.
** Da es keine Taxonomiekonformität gibt, hat dies keine Auswirkungen auf die Grafik, wenn Staatsanleihen aus-
geschlossen werden (d. h. der Prozentsatz der taxonomiekonformen Anlagen bleibt bei 0 %). Daher ist die Verwal-
tungsgesellschaŌ der Ansicht, dass diese InformaƟonen nicht erwähnt werden müssen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Inves onen in Übergangstä gkeiten und ermöglichende Tä g-
keiten?

0 %

sind nachhalƟge 
InvesƟƟonen 
mit einem Um-
weltziel, die die 

Kriterien für ökologisch 
nachhalƟge WirtschaŌstä-
Ɵgkeiten gemäß der EU-Ta-
xonomie nicht berücksich -
gen.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhal ger Inves onen mit einem Umweltziel, die nicht 
mit der EU-Taxonomie konform sind?

5 %

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhal gen Inves onen?

5 %

Welche Inves onen fallen unter „#2 Andere Inves onen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Fonds kann ZahlungsmiƩel, geldnahe Instrumente, Geldmarkƞonds und Derivate als „andere“ InvesƟ-
Ɵonen zu jedem Zweck halten, der gemäß der AnlagepoliƟk des Fonds zulässig ist. Abgesehen von den 
nachfolgend aufgeführten Maßnahmen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Derivate, die zur Aufnahme eines Engagements in diversifizierten Finanzindizes eingesetzt werden, und 
Fonds (d. h. OGAW und andere OGA) können aus beliebigen Gründen gehalten werden, die gemäß der 
AnlagepoliƟk des Fonds zulässig sind, und unterliegen den nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesell-
schaŌ angemessenen Tests in Bezug auf ökologischen oder sozialen Mindestschutz, z. B. einer Überprü-
fung des gewichteten Mindest-ESG-Score. 

Der Fonds kann diese Anlagen auch als „andere“ InvesƟƟonen halten, wenn keine ausreichenden Daten 
zur BesƟmmung der Ausrichtung der Anlagen auf die beworbenen Merkmale vorliegen.

Es ist auch möglich, dass der Fonds InvesƟƟonen hält, die nicht den beworbenen Merkmalen entspre-
chen, z. B. infolge einer Fusion oder sonsƟgen Kapitalmaßnahme oder infolge einer Änderung der Merk-
male einer zuvor erworbenen Anlage. In solchen Fällen wird der Fonds im Allgemeinen versuchen, diese 
Anlagen im besten Interesse der Anleger zu veräußern, ist aber möglicherweise nicht immer in der Lage, 
dies sofort zu tun. 

Wurde ein Index als Referenzwert bes mmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?
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Nein

Bei den Referenzwerten 
handelt es sich um Indizes, 
mit denen gemessen wird, 
ob das Finanzprodukt die 
beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale er-
reicht.

Inwiefern ist der Referenzwert kon nuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologi-
schen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Nicht zutreffend

Wie wird die kon nuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt?

Nicht zutreffend

Wie unterscheidet sich der bes mmte Index von einem relevanten breiten Mark ndex?

Nicht zutreffend

Wo kann die Methode zur Berechnung des bes mmten Indexes eingesehen werden?

Nicht zutreffend

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informa onen finden?

Weitere produktspezifische Informa onen sind abru ar unter:
www.mandg.com/country-specific-fund-literature
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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund 

Auflegungsdatum 26. Oktober 2018 

Anlageziel Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Erträge und Kapitalzuwachs) 
über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für 
kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität, bei gleichzeitiger An-
wendung von ESG-Kriterien. 

Anlagepolitik Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel ver-
zinsliche Schuldtitel von Investment-Grade-Unternehmen und in forderungsbesicherte 
Wertpapiere.  

Der Fonds kann auch in High-Yield-Unternehmensanleihen sowie in von Regierungen und 
deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen und supranationalen Körper-
schaften begebene Schuldtitel investieren. Der Fonds kann auch in unbewertete Anleihen 
investieren. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die hochverzinslichen 
Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf. 

Diese Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern 
emittiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds nimmt keine Währungs-
einschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR 
abzusichern. 

Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf einer makroökonomischen Top-down-Ein-
schätzung und einer Fundamentalanalyse einzelner Wertpapiere. 

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit und/oder in Wertpa-
piere, die zusammen eine niedrige Portfolioduration ergeben, um die Auswirkungen von 
Zinsschwankungen auf den Kapitalwert des Fonds zu begrenzen. 

Der Fonds kann bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in High-Yield- und unbewer-
tete Wertpapiere investieren. 

Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in forderungsbesicherten Wertpa-
pieren und bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbaren Schuldverschrei-
bungen anlegen. 

Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, darunter hypotheken-
besicherte Wertpapiere (Commercial MBS (CMBS), Agency Residential MBS, Prime Resi-
dential MBS, Non-Prime Residential MBS), Cash Collateralised Debt Obligation (CDO), Cash 
Collateralised Loan Obligation (CLO), Prime-Autokredite, Subprime-Autokredite, Konsu-
mentenkredite, Kreditkarte, Studienkredite, Flugzeugkredite/-Leasing, Anlagen-Leasing, 
Kredite/Leasing für kleine Unternehmen, Whole Business Securitisation, Single Family 
Rentals und andere verbriefte Vermögenswerte. 

Der Fonds strebt Investitionen an, die die ESG-Kriterien erfüllen und wendet einen Aus-
schlussansatz an, wie im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fond-
sergänzung beschrieben. 

Der Fonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Fonds kann aber auch indirekt über 
Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Errei-
chung des Anlageziels des Fonds und einem effizienten Portfoliomanagement. Diese Deri-
vate können auch zur Absicherung eingesetzt werden. Diese Derivate umfassen u. a. 
Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Credit Default Swaps, Zinsswaps 
und Total Return Swaps. 
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Darüber hinaus kann der Fonds auch in OGAW und andere OGA investieren, wenn dies mit 
seiner Anlagepolitik vereinbar ist. Der Fonds kann in Barmittel (d. h. in Einlagen, die gemäß 
Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zulässig sind) und in geldnahe Instrumente investie-
ren. Anlagen in Barmitteln und geldnahen Instrumenten dürfen 20% des Nettoinventar-
werts des Fonds nicht überschreiten, sofern nicht anderweitig in dieser Anlagepolitik zu-
lässig. 

Der Fonds kann infolge von Unternehmensmaßnahmen wie Fusionen und Übernahmen 
sowie Umstrukturierungen, bestimmte Vermögenswerte erhalten, die nicht seiner Anla-
gepolitik entsprechen. Der Fonds wird solche Vermögenswerte in der Regel so weit wie 
möglich veräußern, kann jedoch weiterhin bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in sol-
chen Vermögenswerten halten, wenn die Anlageverwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, 
dass dies im besten Interesse der Anleger ist. 

Anlagestrategie Anlageansatz 

Die Anlageverwaltungsgesellschaft berücksichtigt makroökonomische, Anlageklasse-, Sek-
tor-, geografische und Einzelschuldtitel-Faktoren. 

Der dynamische Anlageansatz kombiniert die Top-down- und Bottom-up-Titelauswahl, 
wodurch es der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich ist, die Mischung von Duration 
und Kreditrisiko auf Basis des Ausblicks für Anleihenmärkte zu ändern, während er gleich-
zeitig das inhärente Profil der niedrigen Duration über seine Ausrichtung hin zu Unterneh-
mensanleihen mit kurzen Laufzeiten beibehält. 

Ein internes Team aus Kreditanalysten unterstützt die Anlageverwaltungsgesellschaft bei 
der Auswahl einzelner Schuldtitel und bei der Überwachung der vom Fonds gehaltenen 
Titel. 

ESG-Einstufung der Anlageverwaltungsgesellschaft 

Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert. 
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ in Anhang 1 dieses Pros-
pekts erläutert. 

EU-Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungs-
sektor 

Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und be-
wirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Anhang mit den vorvertraglichen 
Informationen zu dieser Fondsergänzung beschrieben. 

Benchmark Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index 

Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds ge-
messen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das 
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird aus-
schließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die 
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.  

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei 
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die 
Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen Kom-
ponenten abweichen, und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich 
von der der Benchmark abweichen. 

 Für jede Anteilsklasse kann die Benchmark auf die Währung der jeweiligen Anteilsklasse 
lauten oder gegenüber dieser abgesichert sein. Die Benchmark für jede Anteilsklasse 
wird auf der Website von M&G angegeben. 
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Profil des typischen Anle-
gers 

Der Fonds eignet sich für Privatanleger und institutionelle Anleger, die eine Gesamtrendite 
aus einem Portfolio globaler festverzinslicher Anlagen mit einer durchschnittlich niedrigen 
Portfolioduration anstreben und die nachhaltigkeitsbezogene Präferenzen haben. 

Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Anleger sollten sich 
darüber im Klaren sein, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer 
Anlage und die daraus erzielten Erträge sowohl steigen als auch fallen können. 

In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds 
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können. 

Dieser Fonds ist für Anleger konzipiert, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre be-
trägt. 

Referenzwährung EUR 

Währungsabgesicherte 
Anteilsklassen 

Währungsabgesicherte Anteilsklassen dieses Fonds versuchen, die Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der währungsabgesicherten Anteils-
klassen und der Referenzwährung des Fonds zu verringern. 

V-Anteilsklassen – beson-
dere Bestimmungen 

Zeichnungen: 

Anteile der Klasse V des Fonds haben einen Erstausgabezeitraum, in dem Anleger vor der 
Auflegung der Anteile der Klasse V Zeichnungen vornehmen können. Der Erstausgabezeit-
raum wird von der Verwaltungsgesellschaft in ihrem alleinigen Ermessen festgelegt.  

Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums ist keine Zeichnung von Anteilen der Klasse V mehr 
zulässig, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft beschließt nach eigenem Ermessen, wei-
tere Zeichnungen von Anteilen der Klasse V zuzulassen. 

Für alle anderen Anteilsklassen siehe Abschnitt „Zeichnungen“ des Prospekts. 

Umtausch: 

Ein Umtausch von Anteilen anderer Fonds in Anteile der Klasse V dieses Fonds ist nicht 
zulässig, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschließt. 

Anteile der Klasse V des Fonds werden automatisch und kostenfrei in Anteile der entspre-
chenden Anteilsklasse A des Fonds umgetauscht – am vierten Jahrestag des Ablaufs des 
Erstausgabezeitraums oder zu einem anderen Datum, das von der Verwaltungsgesell-
schaft nach eigenem Ermessen vor Auflegung der Anteilsklasse V festgelegt wird. In die-
sem Fall wird das neue Umtauschdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt hier veröffent-
licht. 

Mit Ausnahme des oben genannten automatischen Umtauschs von Anteilsklasse V in An-
teilsklasse A unterliegen Anteilinhaber, die Anteile der Anteilsklasse V in eine andere An-
teilsklasse umtauschen, einer Umtauschgebühr auf den umgetauschten Betrag, wie in der 
nachstehenden Tabelle „Zur Ausgabe verfügbare Anteilsklassen“ angegeben. Die Verwal-
tungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf die Um-
tauschgebühr verzichten. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für alle sukzessive ausgegebenen V-Anteils-
klassen des Fonds. 

Berechnung des Gesam-
trisikos 

Absoluter VaR 
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Hebelung Die erwartete durchschnittliche Hebelung des Fonds, berechnet nach dem Ansatz der 
Summe der Nominalwerte, wird bei normalen Marktbedingungen bei 150% des Nettoin-
ventarwerts des Fonds liegen. 

Die Hebelung kann unter bestimmten Umständen bisweilen höher sein, beispielsweise bei 
Veränderungen der Bedingungen am Referenzmarkt und der Anlagestrategie. 

Ausschüttungspolitik Wenn Dividenden erklärt werden, zahlt der Fonds sie auf vierteljährlicher Basis, sofern 
nichts anderes für eine Anteilsklasse angegeben ist. 

Hauptrisiken Der Fonds ist den folgenden Hauptrisiken ausgesetzt, die typischerweise mit den Wertpa-
pieren und Instrumenten verbunden sind, in die der Fonds investiert oder die er verwen-
det, um sein Anlageziel zu erreichen. 

 Kapital und Erträge werden schwanken 
 Kredit 
 Zinsen 
 Verbriefte Anleihen  
 Schwellenmärkte 
 Bedingt wandelbare Schuldverschreibungen  
 Liquidität 
 Gegenpartei 
 Derivate  
 Engagement größer als Nettoinventarwert 
 Leerverkäufe 
 ESG-Daten 
 Ausschlüsse von Anlagen 

Anleger sollten den Abschnitt „Risikofaktoren“ beachten, der eine vollständige Beschrei-
bung der Risiken enthält. 

Zur Ausgabe verfügbare Anteilsklassen 

Anteils-
klasse 

Jährliche Manage-
mentgebühr (Jah-

ressatz) 

Ausgabe-
aufschlag 

Rücknahme-
gebühr 

Umtausch-
gebühr 

Vertriebs-
gebühr 

CDSC Lokale Steuer 
Taxe d’abon-
nement (Jah-

ressatz) 

Verwaltungs-
gebühr  

(maximaler  
Jahressatz) 

A 0,25% 3,25% - - - - 0,05% 0,15% 

A2 0,70% 3,25%  - - - - 0,05% 0,15% 

B 0,65% - - - -  - 0,05% 0,15% 

C 0,10% 1,25% - - - - 0,05% 0,15% 

CI 0,10% 1,25% - - - - 0,01% 0,15% 

J Bis zu 0,10% 1,25% - - - - 0,05% 0,15% 

JI Bis zu 0,10% - - - - - 0,01% 0,15% 

MI Bis zu 0,10% - - - - - 0,01% 0,15% 

V 0,25% - Bis zu 4% Bis zu 4% - - 0,05% 0,15% 

X* 0,60% - - - 1,00% Siehe nach-
stehenden 
CDSC-Zeit-

plan 

0,05% 0,15% 

Z - 1,25% - - - - 0,05% 0,15% 
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Anteils-
klasse 

Jährliche Manage-
mentgebühr (Jah-

ressatz) 

Ausgabe-
aufschlag 

Rücknahme-
gebühr 

Umtausch-
gebühr 

Vertriebs-
gebühr 

CDSC Lokale Steuer 
Taxe d’abon-
nement (Jah-

ressatz) 

Verwaltungs-
gebühr  

(maximaler  
Jahressatz) 

ZI - - - - - - 0,01% 0,15% 

Die Anleger werden auf den Abschnitt „Wichtige Informationen“ verwiesen. Dieser enthält Angaben zu alternativen 
Mindestzeichnungsbeträgen, die evtl. für Anleger aus bestimmten Ländern gelten. Der Verwaltungsrat kann nach sei-
nem Ermessen den Mindestzeichnungsbetrag und den Mindestfolgezeichnungsbetrag verringern oder darauf verzich-
ten. 

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen, Rücknahme- und Umtauschgebühren handelt es sich um Höchstbeträge und 
diese können in manchen Fällen geringer sein. Die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat kann den Ausga-
beaufschlag, die Rücknahme- oder die Umtauschgebühr in ihrem/seinem alleinigen Ermessen reduzieren oder darauf 
verzichten. 

Anleger in währungsabgesicherten Anteilsklassen sollten beachten, dass eine Anteilsklassen-Absicherungsgebühr in 
Höhe von 0,01% bis 0,055% erhoben wird. 

Nicht alle einzelnen Anteilsklassen dieses Fonds können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts in die-
ser Fondsergänzung angegeben werden. Eine vollständige Liste der in diesem Fonds ausgegebenen Anteilsklassen ist 
auf der Website von M&G zu finden. 

* Spezifische Bestimmungen für Klasse X  

Anteile der Klasse X werden am oder kurz nach dem dritten Jahrestag ihres ursprünglichen Zeichnungsdatums automa-
tisch kostenlos in Anteile der Klasse A2 des Fonds umgetauscht. 

CDSC-Zeitplan 

Bei Anteilinhabern, die Anteile der Klasse X innerhalb von drei Jahren ab dem ursprünglichen Zeichnungsdatum zurück-
nehmen lassen, wird eine CDSC in der nachstehend angegebenen Höhe von den Rücknahmeerlösen abgezogen: 

Jahr 1 2 3 danach 

CDSC 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 

Nähere Informationen zur CDSC sind dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts zu entnehmen. 


